
 

 

 

 
Az.: 60-57/099-00-02-01 Münster, 27.05.2010 

 
 

Rundschreiben der LWL-Behindertenhilfe Westfalen Nr. 6/2010 
 
 
Änderung der Satzung über die Heranziehung der Städte, Kreise und 
kreisangehörigen Gemeinden zur Durchführung der Aufgaben des überörtlichen 
Trägers der Sozialhilfe (Heranziehungssatzung) und Neufassung der 
Verwaltungsrichtlinien 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die Landschaftsversammlung Westfalen-Lippe hat am 22.04.2010 eine Änderung der 
Heranziehungssatzung beschlossen. Die Änderung wurde im Wesentlichen wegen der 
zum 01.06.2009 geänderten Zuständigkeiten nach der AV-SGB XII NRW im Bereich der 
Hilfen nach Achten Kapitel SGB XII erforderlich. Die beschlossene Änderungssatzung ist 
im Gesetz- und Verordnungsblatt NRW bekannt gemacht worden und am 08.05.2010 in 
Kraft getreten (GV. NRW. S 265). Zum besseren Verständnis ist die entsprechende LWL-
Vorlage Nr. 13/0035 beigefügt. 
 
In der Anlage sende ich Ihnen außerdem die Neufassung der Verwaltungsrichtlinien und 
die Heranziehungssatzung in der jetzt geltenden Fassung (Anlage 1 zu den Verwaltungs-
richtlinien). 
 
Die Überarbeitung der Verwaltungsrichtlinien wurde ebenfalls wegen des Wegfalls der 
Delegation im Bereich der Hilfen nach dem Achten Kapitel SGB XII erforderlich. Eine 
weitere wichtige Änderung betrifft die Abrechnungszeiträume im Rahmen der 
Halbjahresabrechnung, die mit einer Übergangsregelung an die Kalenderhalbjahre 
angepasst werden. Darüber hinaus erfolgten redaktionelle Anpassungen. 
 

Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) · 48133 Münster 
 

 
Adressen 
gemäß Verteiler 
 
 
 

Montag-Donnerstag 08:30-12:30 Uhr, 14:00-15:30 Uhr 
Freitag 08:30-12:30 Uhr 
 

Servicezeiten: 
 

 
 
Ansprechpartner: 
Carsten Mertins 
 
Tel.: 0251 591-3224 
Fax: 0251 591-4280 
E-Mail:carsten.mertins@lwl.org  
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Warendorfer Straße 26 - 28 · 48133 Münster 
Telefon: 0251 591-01 · Internet: www.lwl.org 
Busse: ab Hbf Bussteig A, Linien 2 u. 10 bis Zumsandestraße 
LWL-Parkplätze: Friedensstraße u. Warendorfer Straße 
 

Konto der LWL-Finanzabteilung 
WestLB AG Münster · BLZ 400 500 00 · Konto-Nr. 60 129 
IBAN: DE35 4005 0000 0000 0601 29 · BIC: WELADEDD 
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Über das Verfahren zur Übernahme der Bearbeitung der Hilfen nach dem Achten Kapitel 
SGB XII durch den LWL werden Sie mit gesondertem Rundschreiben informiert. 
 
Dieses Rundschreiben mit allen Anlagen ist im Internetangebot der LWL-Behindertenhilfe 
Westfalen abrufbar. 
 
Das Rundschreiben Abt. 60 Nr. 5/2005 vom 04.04.2005 und das Rundschreiben der LWL-
Behindertenhilfe Westfalen Nr. 12/2007 vom 24.08.2007 wird mit sofortiger Wirkung 
aufgehoben. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Der Direktor des Landschaftsverbandes 
In Vertretung 
gez. 
 
Matthias Münning 
Landesrat 
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LWL-Behindertenhilfe Westfalen 
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Verteiler des Rundschreibens LWL-Behindertenhilfe Westfalen Nr. 6/2010 
(nur wenn markiert) 

X 1-1 Sozialämter der örtlichen Träger der Sozialhilfe in Westfalen-Lippe einschließlich 
Sozialämter kreisangehöriger Gemeinden  

 1-2 Gesundheitsämter in Westfalen-Lippe 
 1-3 Jugendämter in Westfalen-Lippe 
X 1-4 Kommunale Spitzenverbände (nachrichtlich) 
X 1-5 überörtliche Träger der Sozialhilfe (nachrichtlich) 
 1-6 Verbände der Krankenkassen 
 1-7 Deutsche Rentenversicherung Westfalen 
 1-8 Deutsche Rentenversicherung Rheinland 
 1-9 Heimaufsicht 
 2-1/1-10/1 LWL-Kliniken 
 2-1/1-10/2 LWL-Wohnverbünde 
 2-1/1-20 LWL-Schul- und Internatsverwaltungen 
 2-1/2-10 Einrichtungen für Personen mit einer geistigen,  

körperlichen und seelischen Behinderung (Groß- und Komplexeinrichtungen) 
 2-1/2-13 Einrichtungen und Träger der Hilfe nach den §§ 67 - 69 SGB XII 
 2-1/2-13/1 Einrichtungen der stationären Hilfe nach den §§ 67 - 69 SGB XII 
 2-1/2-13/2 Einrichtungen der teilstationären Hilfe nach den §§ 67 - 69 SGB XII 
 2-1/2-13/3 Arbeitsgelegenheiten nach den §§ 67 - 69 SGB XII 
 2-1/2-13/4 Beratungsstellen für alleinstehende Wohnungslose 
 2-1/2-13/5 Einrichtungen der nachgehenden Hilfe nach den §§ 67 – 69 SGB XII 
 2-1/2-13/6 Träger der Einrichtungen der stationären Hilfe nach den §§ 67 - 69 SGB XII 
 2-1/2-13/7 Träger der Einrichtungen der teilstationären Hilfe nach den §§ 67 - 69 SGB XII 
 2-1/2-13/8 Träger der Arbeitsgelegenheiten nach den §§ 67 - 69 SGB XII 
 2-1/2-13/9 Träger der Beratungsstellen für alleinstehende Wohnungslose 
 2-1/2-13/10 Träger der Einrichtungen der nachgehenden Hilfe nach den §§ 67 – 69 SGB XII 
 2-1/2-15/2 Werkstätten für behinderte Menschen und deren Träger 
 2-1/2-16 Wohnstätten für behinderte Menschen 
 2-1/2-17a Rehabilitationseinrichtungen in Westfalen-Lippe für psychisch kranke Menschen 
 2-1/2-17b Adaptionseinrichtungen in Westfalen-Lippe für suchtkranke Menschen 
 2-1/2-18 Sonstige Fachkrankenhäuser für Psychiatrie 
 2-1/2-19 Tagesstätten für psychisch behinderte Menschen 
 2-1/2-20 Einrichtungen der Kurzzeitpflege 
 2-1/2-21 Fachkliniken für Suchtkranke 
 2-1/2-22 Schwerpunkteinrichtungen 
 2-1/2-23 Pflegeeinrichtungen ohne Verbandszugehörigkeit 
 2-1/2-25 Drogen- und Suchtberatungsstellen 
 3/1 Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege (nachrichtlich) 
X 3/2 MAGS NRW (Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales NRW) 

(nachrichtlich) 
 3/3 Spitzenverbände der privatgewerblichen Träger von Einrichtungen (nachrichtlich) 
X 3/6 Abteilungen der Hauptverwaltung des LWL (nachrichtlich) 
 3/7 Justizvollzugsanstalten in Westfalen-Lippe 


